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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Nordwestschweiz sei bei der Zuteilung von neuen Stellen des Grenzwachtkorps
bisher zu kurz gekommen, so die einhellige Meinung des Landrates des Kantons Basel-
Landschaft, der mit einer Standesinitiative eine zusätzliche Aufstockung des
Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen auf die Regionen
forderte. Demnach sollen die Personalressourcen des Grenzwachtkorps einerseits
erweitert und andererseits unter Berücksichtigung der Sicherheitssituation und
-bedürfnisse (z.B. Anteil an „grüner Grenze“) auf die Regionen verteilt werden, sodass
die grenzüberschreitende Kriminalität sowie die illegale Migration möglichst effektiv
bekämpft werden können. In der Wintersession 2015 gab der Ständerat der
Standesinitiative mit 31 zu 8 Stimmen Folge. Ende Januar 2016 schloss sich auch die
SiK-NR diesem Entscheid an, womit mit der Ausarbeitung eines Entwurfs zur Umsetzung
des Anliegens begonnen werden kann. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.01.2016
KARIN FRICK

Insbesondere die «Problemregion Nordwestschweiz» sei bei der letzten personellen
Aufstockung des Grenzwachtkorps nicht adäquat berücksichtigt worden, monierte der
Kanton Basel-Stadt in der Begründung seiner Standesinitiative. Er forderte eine
angemessene personelle Ausstattung des Grenzwachtkorps an allen Standorten, damit
es seine Aufgaben qualitativ gut und den Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung
entsprechend wahrnehmen könne. Der zunehmende Kriminaltourismus schade auch
der öffentlichen Akzeptanz der Personenfreizügigkeit nachhaltig. Anders als von seiner
Finanzkommission einstimmig beantragt, gab der Ständerat der Initiative in der
Wintersession 2015 Folge. Mit der Annahme könne ein Signal gesendet werden, dass das
bereits mehrfach – u.a. in einer ähnlichen Standesinitiative des Kantons Basel-
Landschaft (Kt.Iv. 15.301) – vorgebrachte Anliegen ernst genommen werde, so der Tenor
in der Debatte.
Wie im Vorjahr ihre Schwesterkommission kam auch die FK-NR im März 2016
mehrheitlich zum Schluss, die Standesinitiative sei der falsche Weg, um dem Problem
zu begegnen. Der schnellere, effizientere und effektivere Weg führe über einen
entsprechenden Personalkredit im Voranschlag oder in einem Nachtrag.
Stillschweigend schloss sich der Nationalrat in der Frühjahrssession 2016 dieser
Argumentation an und gab der Initiative keine Folge.
Da der Standesinitiative Basel-Landschaft mit der fast identischen Forderung
inzwischen Folge gegeben worden war und dem Anliegen damit Rechnung getragen
werde, folgte der Ständerat im Herbst 2016 schliesslich seiner immer noch
ablehnenden Kommission und versenkte die Initiative Basel-Stadt definitiv. 2

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.09.2016
KARIN FRICK

Zur Umsetzung der Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft für eine zusätzliche
Aufstockung des Grenzwachtkorps und die angemessene Verteilung der Ressourcen
auf die Regionen erachtete die SiK-NR die Ausarbeitung einer Gesetzesvorlage als nicht
zielführend. Stattdessen beantragte sie der FK-NR im Rahmen deren Beratungen des
Voranschlages 2017 die Aufstockung des Grenzwachtkorps um 36 Stellen. Die
Finanzkommission lehnte diesen Antrag jedoch ab, worauf die SiK-NR denselben selbst
direkt bei der Beratung des Voranschlages 2017 stellte, damit jedoch in der
Einigungskonferenz scheiterte.

Im Mai 2017 wurde auch vom Kanton St. Gallen eine Standesinitiative (Kt.Iv. 17.311)
eingereicht, die ebenfalls eine Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte. Diesem
Vorstoss gab der Ständerat im Herbst 2017 keine Folge, nachdem seine vorberatende
SiK versprochen hatte, sich vom EFD über die Entwicklungen im Personalbestand des
Grenzwachtkorps und einen allfälligen Aufstockungsbedarf ins Bild setzen zu lassen
und, sollte letzterer gegeben sein, bei den Beratungen des Voranschlags 2018 einen
entsprechenden Antrag einzureichen.

Als sich die SiK-NR im Oktober 2017 mit den beiden Standesinitiativen befasste,
beschloss sie, der FK-NR 30 zusätzliche Stellen für das Grenzwachtkorps zu beantragen
oder, sollte die Finanzkommission den Antrag ablehnen, diesen selbst in die Beratungen

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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zum Voranschlag 2018 einzubringen. Gleichzeitig beantragte sie dem Nationalrat, die
Standesinitiative aus Basel-Landschaft abzuschreiben und jener des Kantons St. Gallen
keine Folge zu geben, da mit dem Aufstockungsantrag im Rahmen des Voranschlages
2018 dem Anliegen Rechnung getragen werde.

Nachdem die Aufstockung jedoch wider der allgemeinen Erwartung bei den Beratungen
des Voranschlages 2018 erneut gescheitert war, beschäftigte sich in der Wintersession
2017 der Nationalrat mit den beiden Vorstössen. Die grosse Kammer stimmte einem
Ordnungsantrag Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zu, der verlangte, die beiden
Standesinitiativen von der Traktandenliste zu nehmen. Damit wollte man die Möglichkeit
erhalten, das Anliegen nochmals zu behandeln und im Falle des St. Galler Vorstosses
einen ordnungsgemässen Antrag auf Folgegeben zu stellen. 3

Nachdem der Vorsteher des EFD die SiK-NR über die Lage an der Grenze und die Frage
des Personalbestandes beim Grenzwachtkorps informiert hatte, erachtete die
Kommission eine Aufstockung des Grenzwachtkorps als notwendig. Diese soll über die
Beratungen des Voranschlages 2019 erreicht werden. Im April 2018 beschloss die SiK-
NR daher, an den beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Landschaft (15.301) und
St. Gallen (17.311) festzuhalten, um den politischen Druck zur Aufstockung des
Grenzwachtkorps aufrechtzuerhalten. Obwohl sie die Ausarbeitung einer
Gesetzesvorlage als nicht zielführend erachtete, beantragte sie ihrem Rat, der
Standesinitiative des Kantons St. Gallen Folge zu geben und die Frist für die
Standesinitiative Basel-Landschaft um ein Jahr zu verlängern. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.04.2018
KARIN FRICK

Stillschweigend folgte der Nationalrat in der Herbstsession 2018 den Anträgen seiner
SiK und gab dem Anliegen, das Grenzwachtkorps aufzustocken, noch eine Chance. Er
verlängerte die Frist für die Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301) um ein
Jahr und gab jener des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311) Folge. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.09.2018
KARIN FRICK

Im November 2017 bzw. im März 2018 reichten mit Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und dem
Wallis (Kt.Iv. 18.307) zwei weitere Kantone Standesinitiativen mit der Forderung nach
einer Aufstockung des Grenzwachtkorps ein. Durch die Zunahme der Immigration –
auch der illegalen – in jüngerer Zeit, werde das Grenzwachtkorps stark belastet. Es
dürfe nicht zum Normalzustand werden, dass Personal in akut betroffene Regionen
verschoben werden müsse, indem man gleichzeitig an anderen Orten Lücken offen
lasse. Auch wenn beim Bund voraussichtlich gespart werden müsse, dürften beim
Grenzwachtkorps keine Stellen abgebaut werden, es müssten im Gegenteil neue
geschaffen werden, um die Sicherheit der Schweiz weiterhin zu gewährleisten.
Nachdem die SiK-SR die Leitungen der Oberzolldirektion und des Grenzwachtkorps
angehört hatte, erkannte eine Mehrheit diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und
empfahl, die Initiativen abzulehnen. Dank der in den vergangenen Jahren getroffenen
Massnahmen, darunter eine bereits erfolgte Personalaufstockung, die Modernisierung
der technischen Hilfsmittel, die Anpassung des Einsatzkonzeptes sowie die Verwendung
von Mitteln der Armee, könne das Grenzwachtkorps seine Aufgaben zufriedenstellend
erfüllen. Eine Minderheit beantragte hingegen, den Initiativen Folge zu geben. Der
Ständerat zeigte in der Herbstsession 2018 jedoch mehrheitlich Verständnis für das
Anliegen der Grenzkantone und gab den beiden Initiativen mit jeweils 25 zu 19 Stimmen
Folge. Auch die SiK-NR ortete Sicherheitsprobleme an der Landesgrenze und erkannte
Handlungsbedarf in dieser Sache. Sie beschloss im Oktober 2018 mit 15 zu 8 Stimmen,
der FK-NR zu beantragen, im Voranschlag 2019 und im Finanzplan 2020–22 das
Globalbudget der Zollverwaltung um 44 Vollzeitstellen zugunsten des Grenzwachtkorps
zu erhöhen. Um den politischen Druck auch angesichts des unsicheren Ausgangs der
Budgetdebatte aufrechtzuerhalten, gab sie darüber hinaus den beiden Initiativen mit
jeweils 20 zu 4 Stimmen Folge. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.10.2018
KARIN FRICK
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Nachdem die eidgenössischen Räte in der Wintersession 2018 im Rahmen des
Voranschlags 2019 dem Grenzwachtkorps 44 zusätzliche Vollzeitstellen zugesprochen
hatten, betrachtete die SiK-SR das Hauptanliegen der Standesinitiativen Graubünden
(Kt.Iv. 17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps als erfüllt.
Angesichts der mit dem Programm DaziT laufenden Transformationsprozesse in der EZV
mache es keinen Sinn, jetzt neue Grenzwächterinnen und Grenzwächter anzustellen
und auszubilden, um sie wenig später wieder umschulen zu müssen. Die Ausarbeitung
einer Gesetzesvorlage wäre aus formeller Sicht zudem nicht zielführend, weshalb die
Kommission im Februar 2019 ihrem Rat einstimmig die Abschreibung der beiden
Standesinitiativen beantragte.
In der Frühjahrssession 2019 betonte Kommissionssprecher Josef Dittli (fdp, UR) vor
dem Ständeratsplenum, zentral für die mittel- und langfristige Ressourcenplanung des
Grenzwachtkorps sei das Programm DaziT, weshalb die Kommission auch regelmässig
über die Lage an der Grenze und den Stand des Projekts informiert werden wolle. Die
Ständeräte Stefan Engler (cvp, GR) und Beat Rieder (cvp, VS) zeigten sich als Vertreter
der initiierenden Kantone indes wenig erfreut über das Vorhaben der Kommission, die
Gesetzgebungsaufträge nicht aufrechtzuerhalten. Sie zweifelten daran, dass der
Grenzschutz durch das Programm DaziT im erforderlichen Masse verbessert werden
könne – Rieder sprach von «Placebopillen» –, und beantragten, an den Initiativen
festzuhalten. Mit 20 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen (Kt.Iv. VS) bzw. 20 zu 16 Stimmen
bei 4 Enthaltungen (Kt.Iv. GR) folgte der Ständerat schliesslich dem Antrag seiner
Kommission und schrieb die beiden Initiativen ab. 7

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2019
KARIN FRICK

Zusammen mit den beiden Standesinitiativen Graubünden und Wallis (17.318 und 18.307)
mit der Forderung, das Grenzwachtkorps aufzustocken, behandelte die SiK-SR im
Februar 2019 auch das analoge Anliegen des Kantons St. Gallen (Kt.Iv. 17.311). Während
den anderen beiden Standesinitiativen bereits Folge gegeben worden war, befand sich
die St. Galler Initiative zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Vorprüfung. Indem das
Parlament in der Wintersession 2018 bei der Beratung des Voranschlags 2019 44 neue
Vollzeitstellen für das Grenzwachtkorps vorgesehen habe, habe es die Forderung der
Standesinitiativen erfüllt und es bestehe kein gesetzgeberischer Handlungsbedarf, so
die Ansicht der Kommission. Sie beantragte ihrem Rat daher, der St. Galler Initiative
keine Folge zu geben. Der Ständerat folgte diesem Antrag im Frühjahr 2019
stillschweigend, womit das Geschäft erledigt ist. 8

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.03.2019
KARIN FRICK

Im Gegensatz zur SiK-SR, welche die von verschiedenen Kantonen vorgebrachte
Forderung nach einer Aufstockung des Grenzwachtkorps (siehe Kt.Iv. SG 17.311, Kt.Iv.
GR 17.318 und Kt.Iv. VS 18.307) durch das Vorsehen von 44 zusätzlichen Vollzeitstellen
für das GWK im Voranschlag 2019 als erfüllt betrachtete, gab sich die SiK-NR damit
nicht zufrieden. Dass die Besetzung der neuen Stellen gemäss Beschluss des
Bundesrates im Rahmen des Programms DaziT vorgenommen werden und damit erst
schrittweise in den kommenden Jahren erfolgen soll, entspreche nicht dem Beschluss
des Parlaments, kritisierte die Mehrheit der nationalrätlichen Kommission. Sie hätte
gern sofort neues Grenzwachtpersonal angestellt gesehen. Die Minderheit bezeichnete
das Vorgehen des Bundesrates indes als «pragmatisch und angemessen». Mit 15 zu 9
Stimmen beantragte die Kommission ihrem Rat die Fristverlängerung für die
Standesinitiative Basel-Landschaft (Kt.Iv. 15.301), da deren Hauptanliegen weiterhin
nicht erfüllt sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
stillschweigend und verlängerte die Behandlungsfrist bis zur Herbstsession 2020. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
KARIN FRICK

Anders als der Ständerat und seine Kommission sprach sich die SiK-NR im April 2019
mehrheitlich gegen die Abschreibung der beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv.
17.318) und Wallis (Kt.Iv. 18.307) zur Aufstockung des Grenzwachtkorps aus. Mit der vom
Bundesrat geplanten, über die folgenden Jahre schrittweisen Aufstockung des GWK-
Personalbestands im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung und des
Programms DaziT sei das Kernanliegen der beiden Standesinitiativen – die
Gewährleistung der Sicherheit an der Schweizer Grenze – nicht erfüllt, so die
Kommissionsmehrheit. Die Minderheit argumentierte, mit den 44 zusätzlichen GWK-
Stellen, die das Parlament in der Wintersession 2018 gesprochen habe, sei die
Forderung nach einer Aufstockung sehr wohl erfüllt. Der Nationalrat folgte in der
Sommersession 2019 mit 124 zu 40 Stimmen bei 8 Enthaltungen dem Antrag seiner
Kommissionsmehrheit und schrieb die beiden Standesinitiativen nicht ab; damit soll
der Druck auf den Bundesrat in dieser Angelegenheit aufrechterhalten werden. 10

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
KARIN FRICK
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Der Ständerat hatte die beiden Standesinitiativen Graubünden (Kt.Iv. 17.318) und Wallis
(Kt.Iv. 18.307) für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps bereits im März 2019
abschreiben wollen, doch der Nationalrat hatte im Juni desselben Jahres gegen die
Abschreibung votiert, weshalb die kleine Kammer in der darauffolgenden Wintersession
erneut darüber befinden musste. Da das Transformationsprojekt DAZIT und damit die
Umstrukturierung der EZV auf gutem Wege seien, erachtete die Mehrheit der SiK-SR die
beiden Standesinitiativen als hinfällig und beantragte abermals deren Abschreibung. Die
Minderheit wollte hingegen an den Initiativen festhalten, um zuerst zu überprüfen, ob
das Anliegen im Rahmen der Umstrukturierung der Zollverwaltung wirklich umgesetzt
werde. Mit 19 zu 18 Stimmen schrieb der Ständerat die beiden Initiativen definitiv ab
und besiegelte deren Schicksal damit denkbar knapp. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.12.2019
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2020 sprach sich der Nationalrat mit 120 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen dafür aus, die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung
des Grenzwachtkorps abzuschreiben. Er folgte damit dem Mehrheitsantrag seiner SiK,
die nach Anhörung einer EFD-Delegation zum Schluss gekommen war, dass es die
Flexibilisierung der EZV im Rahmen des fortschreitenden Transformationsprogramms
DAZIT erlaube, zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Grenze einzusetzen,
womit das Anliegen der Standesinitiative erfüllt sei. Eine Minderheit hatte vergeblich
beantragt, an der Initiative festzuhalten, um den Druck auf den Bundesrat
aufrechtzuerhalten, die geforderten Stellen tatsächlich zu besetzen. 12

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2020
KARIN FRICK

Indem es der Ständerat in der Wintersession 2020 seiner Schwesterkammer gleichtat
und die Standesinitiative Basel-Landschaft für eine Aufstockung des Grenzwachtkorps
abschrieb, erledigte er das Geschäft endgültig. Die Kantonskammer folgte dabei
stillschweigend ihrer SiK, die die Abschreibung einstimmig (bei einer Enthaltung)
beantragt hatte. Sie hatte keinen gesetzlichen Handlungsbedarf mehr erkannt, da die
Mitarbeitenden der EZV dank des eingeleiteten Transformationsprozesses flexibler
eingesetzt und in Konsequenz mehr Grenzübergänge und Kontrollpunkte besetzt
werden könnten. 13

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2020
KARIN FRICK

Strafrecht

Im Vorjahr hatte das Parlament mehrere Vorstösse für eine Vereinheitlichung der
kantonalen Strafprozessordnungen überwiesen. Im Berichtsjahr gaben der Ständerat
und der Nationalrat nun auch sechs entsprechenden Standesinitiativen der Kantone
Aargau (Kt.Iv. 95.307), Basel-Stadt (Kt.Iv. 95.301), Basel-Land (Kt.Iv. 95.305), St. Gallen
(Kt.Iv. 95.304), Solothurn (Kt.Iv. 95.302) und Thurgau (Kt.Iv. 96.300) Folge. Bundesrat
Koller gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass er eine Expertenkommission
beauftragt habe, bis zum Sommer 1997 ein Konzept vorzulegen. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.1996
HANS HIRTER

Die Kantone Basel-Landschaft (10.329) und Basel-Stadt (10.327) reichten je eine
Standesinitiative ein, welche die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für einen
definitiven Einsatz von elektronischen Fussfesseln verlangen. Der Bundesrat hatte
bereits 1999 eine entsprechende Ausnahmeregelung für Versuche in den Kantonen
Basel-Stadt, Bern, Genf, Solothurn, Tessin und Waadt bewilligt. Fussfesseln für
gewalttätige Partner fordert auch eine vom Nationalrat angenommene Motion Perrin
(svp, NE) (09.4017). Die elektronische Überwachung von Gewalttätern soll insbesondere
Frauen vor häuslicher Gewalt schützen. 15

STANDESINITIATIVE
DATUM: 24.06.2010
MARC BÜHLMANN

Mittels Standesinitiative regte der Kanton St. Gallen eine Erhöhung des Strafrahmens
für Gewaltdarstellungen und die Herstellung von Kinderpornografie an. Da dieses
Anliegen im Zuge der Harmonisierung der Strafrahmen umgesetzt werde, setzte der
Ständerat im Frühjahr 2011 die Behandlung der Initiative für mehr als ein Jahr aus. Der
Nationalrat stimmte der Sistierung im Sommer desselben Jahres ebenfalls zu. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
KARIN FRICK
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Da die definitive Einführung elektronischer Fussfesseln im Strafvollzug Gegenstand der
aktuellen Revision des Sanktionenrechts ist, beantragte die Rechtskommission des
Nationalrates eine Fristverlängerung für die beiden 2012 Folge gegebenen Basler
Standesinitiativen zu diesem Anliegen. Nach der Verabschiedung des neuen
Sanktionenrechts werden dann die Initiativen abgeschrieben werden können. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.06.2014
NADJA ACKERMANN

Mit einer Anfang 2014 eingereichten Standesinitiative forderte der Kanton Tessin die
Bundesversammlung auf, die Strafrahmen für Gewalt und Drohung gegen Behörden
und Beamte (Art. 285 StGB) sowie für die Hinderung einer Amtshandlung (Art. 286
StGB) hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu überprüfen. Im Jahr 2012 habe es gemäss
Zahlen des BfS in der Schweiz 2957 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Beamte
gegeben – mehr als 90% davon gegen Polizeibeamte –, wohingegen zehn Jahre zuvor
nur gut 700 solche Fälle verzeichnet worden seien. Nicht zuletzt bei Sportanlässen
komme es immer wieder zu solchen Gefährdungen durch Hooligans. Weder das
Hooligan-Konkordat noch die nationale Kampagne gegen Gewalt an Ordnungskräften
entfalte ausreichende Wirkung, weshalb die Strafrahmen im Strafgesetzbuch auf ihre
Angemessenheit überprüft werden müssten. Die RK-SR unterstützte das Anliegen im
Januar 2015 einstimmig; ihre Schwesterkommission gab der Initiative im Juni mit 20 zu
0 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. 18

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.06.2015
KARIN FRICK

Die Definition der Vergewaltigung im Schweizer Strafgesetzbuch schliesst Männer als
Opfer aus, beschränkt sich auf den Beischlaf im engeren Sinne und ist somit veraltet.
Mit einer Standesinitiative regte der Kanton Genf eine Erweiterung des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung an, sodass dieser auch männliche Personen als Opfer zulässt und
andere Formen der gewaltsamen sexuellen Penetration als den Beischlaf in den
Tatbestand einschliesst. Im Februar 2015 gab die RK-SR dem Vorstoss mit 12 zu 0
Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Die RK-NR stimmte im Juni mit 15 zu 6 Stimmen
bei einer Enthaltung zu. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 26.06.2015
KARIN FRICK

Da die Revision des Sanktionenrechts bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
abgeschlossen war, entschied der Nationalrat in der Sommersession 2015 zunächst, die
Frist für die beiden Standesinitiativen der Kantone Basel-Stadt (10.327) und Basel-
Landschaft (10.329) zum Einsatz elektronischer Fussfesseln erneut zu verlängern. Mit
der Annahme der Änderungen des Sanktionenrechts am 19. Juni 2015 wurde sodann
eine gesetzliche Grundlage für den Einsatz elektronischer Fussfesseln geschaffen, wie
sie von den beiden Initiativen gefordert worden war. In der Folge schrieb der
Nationalrat im Dezember 2015 die beiden Standesinitiativen ab. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 18.12.2015
KARIN FRICK

Im Zuge der im Juni 2015 abgeschlossenen Revision des Sanktionenrechts wurde das
sogenannte Electronic Monitoring als Vollzugsform für Freiheitsstrafen mit einer Dauer
zwischen 20 Tagen und 12 Monaten im Gesetz verankert. Das Anliegen der Kantone
Basel-Stadt (Kt.Iv. 10.327) und Basel-Landschaft (Kt.Iv. 10.329), welche beide die
elektronische Fussfessel schon vorher versuchsweise eingeführt hatten, ist damit
erfüllt. Wie der Nationalrat schrieb auch der Ständerat die beiden Standesinitiativen
ab. 21

STANDESINITIATIVE
DATUM: 29.02.2016
KARIN FRICK

Mit der Annahme des revidierten Sanktionenrechts durch die eidgenössischen Räte im
Sommer 2015 wurden auch Massnahmen zur wirksameren Verfolgung der
Kleinkriminalität eingeführt. Es sind dies konkret die Wiedereinführung der kurzen
Freiheitsstrafen und die Herabsetzung der Geldstrafe von höchstens 360 auf maximal
180 Tagessätze. Aufgrund dieser Änderungen sahen beide Räte bei einer
Standesinitiative des Kantons Genf „Für eine wirksame Verfolgung der
Kleinkriminalität“ keinen Gesetzgebungsbedarf und gaben der Initiative keine Folge. 22

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
KARIN FRICK
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Die Mehrheit der Anliegen zur Anpassung des Strafrechts, welche der Kanton St. Gallen
mit einer 2009 eingereichten Standesinitiative an das eidgenössische Parlament
herangetragen hatte, wurden durch die Revision des Sanktionenrechts im Jahr 2015
erfüllt. Die weiteren Forderungen sind bereits Gegenstand verschiedener laufender und
zukünftiger Gesetzgebungsprojekte, weshalb der Initiative mangels weiterem
Gesetzgebungsbedarf in beiden Räten keine Folge gegeben wurde. 23

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
KARIN FRICK

Gemäss dem revidierten Sanktionenrecht, das am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird,
kann die elektronische Fussfessel zum Vollzug von Freiheitsstrafen von 20 Tagen bis zu
einem Jahr sowie als Vollzugsstufe zwischen stationärem Strafvollzug und bedingter
Entlassung angewandt werden. Aufgrund sehr guter Erfahrungen mit dieser
Vollzugsform regte der Kanton Basel-Landschaft mittels Standesinitiative eine
Ausweitung des Electronic Monitoring an, sodass die elektronische Fussfessel sowohl
für kürzere (ab fünf Tagen) als auch für längere Freiheitsstrafen (bis zu drei Jahren)
eingesetzt werden kann. Die vorberatende RK-SR teilte das Anliegen grundsätzlich,
bedauerte jedoch den „unglücklichen Zeitpunkt, zu dem sie über die Initiative zu
beschliessen hat.“ Es sei „unseriös und der Glaubwürdigkeit des Parlamentes
abträglich“, eine Bestimmung zu revidieren, die noch nicht einmal in Kraft getreten ist.
Stattdessen reichte die Kommission ein Postulat (Po. 16.3632) ein, das vom Bundesrat
eine Evaluation der Praxiserfahrungen mit Electronic Monitoring während der ersten
drei Jahre nach Inkraftsetzung des revidierten Sanktionenrechts verlangt. Der Ständerat
folgte in der Wintersession 2016 dem einstimmigen Antrag seiner Kommission und gab
der Initiative keine Folge, nahm jedoch das Postulat an. 24

STANDESINITIATIVE
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Eine Standesinitiative des Kantons Basel-Landschaft, welche dringliche
Nachbesserungen an der Strafprozessordnung forderte, war in der Wintersession 2016
im Ständerat chancenlos. Im Gegensatz zum initiierenden Kanton sahen weder die RK-
SR noch der Ständerat die Dringlichkeit des Anliegens gegeben, weshalb man mit
Anpassungen an der Strafprozessordnung zuwarten wolle, bis die Ergebnisse der
gesamtheitlichen Evaluation ebendieser bekannt sind. 25

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.12.2016
KARIN FRICK

Im Sommer 2017 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist für die Standesinitiative
des Kantons Tessin zur Überprüfung der Angemessenheit der Strafrahmen für Gewalt
und Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285 StGB) sowie für die Hinderung
einer Amtshandlung (Art. 286 StGB) bis zur Sommersession 2019. Er folgte damit dem
einstimmigen Antrag seiner Rechtskommission. Die Umsetzung der Standesinitiative soll
mit der Revision des Besonderen Teil des Strafgesetzbuches koordiniert werden, wozu
schon länger eine Vorlage zur Harmonisierung der Strafrahmen in Aussicht gestellt
worden war. Durch eine vom Nationalrat gutgeheissene und beim Ständerat hängige
Kommissionsmotion der RK-NR wird dieser Stein voraussichtlich ins Rollen gebracht
werden. 26

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.06.2017
KARIN FRICK

Die Standesinitiative des Kantons Genf zur Neudefinition des Rechtsbegriffes der
Vergewaltigung im Strafgesetzbuch soll mit der Revision des Besonderen Teils des
Strafgesetzbuches koordiniert werden, führte die RK-SR in ihrem Bericht aus. Diese
Harmonisierung der Strafrahmen wird voraussichtlich durch eine zur Zeit im Ständerat
hängige und vom Nationalrat bereits gutgeheissene Motion der RK-NR angestossen
werden. Aus diesem Grund verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2017 die
Behandlungsfrist für die Standesinitiative um zwei Jahre. 27

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.06.2017
KARIN FRICK

Wie der Ständerat sah auch der Nationalrat in den Anliegen der Standesinitiative Basel-
Landschaft für dringliche Nachbesserungen an der Strafprozessordnung keine grossen
und dringenden Probleme, die gelöst werden müssten, bevor die Ergebnisse der
laufenden Evaluation der Strafprozessordnung bekannt sind. Auf Antrag seiner
Rechtskommission gab in der Wintersession 2017 auch der Nationalrat der Initiative
keine Folge, womit sie erledigt ist. 28

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK
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Wie im Vorjahr der Ständerat gab in der Wintersession 2017 auch der Nationalrat der
Standesinitiative Basel-Landschaft zur Ausweitung des Anwendungsbereichs von
Electronic Monitoring keine Folge. Es sollten zunächst erste Praxiserfahrungen mit dem
am 1. Januar 2018 in Kraft tretenden neuen Sanktionenrecht und der entsprechende
Evaluationsbericht des Bundesrates (verlangt durch das Postulat 16.3632) abgewartet
werden, begründete die vorberatende RK-NR ihren Antrag. 29

STANDESINITIATIVE
DATUM: 13.12.2017
KARIN FRICK

Als Reaktion auf die zunehmenden Fälle von Gewalt und Drohungen gegen Beamte,
seien es Polizistinnen und Polizisten, Beamte in Sozialdiensten oder bei
Betreibungsämtern, reichte der Kanton Bern im Oktober 2016 eine Standesinitiative
ein, mit der er bei Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zwingend eine
Freiheitsstrafe forderte. Im Januar 2017 bzw. im Februar 2018 gaben die
Rechtskommissionen beider Räte der Standesinitiative Folge. 30

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.301 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Genfer Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes
der Vergewaltigung im Strafgesetzbuch um weitere zwei Jahre. Die geforderten
Anpassungen am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der
hängigen Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 31

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.06.2019
KARIN FRICK

Gleichzeitig mit der Standesinitiative 14.311 und der parlamentarischen Initiative 16.408
verlängerte der Ständerat in der Sommersession 2019 stillschweigend die
Behandlungsfrist für die Tessiner Standesinitiative zur Überprüfung der Strafrahmen
für Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. Die geforderten Anpassungen
am Besonderen Teil des Strafgesetzbuches sollen im Rahmen der hängigen Vorlage zur
Strafrahmenharmonisierung geprüft werden. 32

STANDESINITIATIVE
DATUM: 04.06.2019
KARIN FRICK

Mittels Standesinitiative deponierte der St. Galler Kantonsrat bei der
Bundesversammlung das Anliegen, die Verjährungsfrist für die schwersten Verbrechen,
die eine lebenslängliche Freiheitsstrafe nach sich ziehen, aufzuheben. Die heutigen
technischen Hilfsmittel zur Ermittlung und Fahndung ermöglichten es, vermehrt auch
lange zurückliegende Straftaten aufzuklären, was durch die dreissigjährige
Verjährungsfrist verhindert werden könnte, so die Begründung für die Initiative. Die RK-
SR beantragte ihrem Rat mehrheitlich die Ablehnung der Initiative, da sie das Prinzip
der Verjährung als wichtigen Teil unseres Rechtssystems und als «zentral für die
Wiederherstellung des Rechtsfriedens» erachtete. Die strafrechtliche Beweisführung
erweise sich mit zunehmendem Zeithorizont  – auch mit moderner Technologie –  noch
immer als schwierig. Der technische Fortschritt trage sogar dazu bei, dass Verbrechen
schneller aufgeklärt werden können. Eine Minderheit argumentierte hingegen, die
Änderung betreffe nur die Tatbestände Mord und qualifizierte Geiselnahme und damit
nur sehr wenige Fälle, womit das Konzept der Verjährung an sich nicht in Frage gestellt,
aber etwas für die Einzelfallgerechtigkeit getan würde. Der Ständerat führte in der
Frühjahrssession 2020 eine lebhafte Debatte über das Anliegen. Von der Gegnerseite
wurde angeführt, die Abschaffung der Verjährung wecke bei Angehörigen von
Mordopfern falsche Hoffnungen und die Gesellschaft brauche die Möglichkeit, mit
einem Ereignis abzuschliessen. Die Befürworterinnen und Befürworter waren indes der
Ansicht, in solchen Fällen heile die Zeit die Wunden nicht und die Bevölkerung würde es
nicht verstehen, wenn ein nach Jahrzehnten zweifelsfrei identifizierter Mörder nicht
bestraft werden könne. Die Kantonskammer sprach sich schliesslich mit 20 zu 18
Stimmen knapp gegen Folgegeben aus. 33

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK

Im Frühjahr 2020 verlängerte der Ständerat die Frist für die Berner Standesinitiative
mit der Forderung nach einer zwingenden Freiheitsstrafe bei Gewalt und Drohung
gegen Behörden und Beamte um zwei Jahre. Über den einschlägigen Strafrahmen
könne das Parlament im Zuge der laufenden Strafrahmenharmonisierung entscheiden,
deren Verabschiedung deshalb abgewartet werden solle, begründete die zuständige
Rechtskommission das Vorgehen. 34

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.03.2020
KARIN FRICK
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Mittels Standesinitiative forderte der Kanton Tessin die eidgenössischen Räte auf, das
Strafmass für Delikte gegen die sexuelle Integrität zu erhöhen. Konkret verlangte der
Südkanton, eine Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe und Höchststrafen von
mindestens zehn Jahren für Sexualdelikte zu prüfen. Der Ständerat folgte in der
Herbstsession 2020 mit 29 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen der Empfehlung seiner
Rechtskommission und gab der Initiative keine Folge. Im Hinblick auf die bereits
aufgegleiste Revision des Sexualstrafrechts erachtete es die Kommission als wenig
sinnvoll, im Rahmen der Standesinitiative zusätzlich aktiv zu werden. 35

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.09.2020
KARIN FRICK

Die RK-NR kam im April 2021 wie schon ihre Schwesterkommission mehrheitlich zum
Schluss, dass die Verjährungsfristen auch bei schwersten Verbrechen beibehalten
werden sollten. Diese erfüllten im Rechtssystem wichtige Funktionen, namentlich zur
Wiederherstellung des Rechtsfriedens, zur Vermeidung von Justizirrtümern und zur
Beschleunigung der Verfahren. Mit 13 zu 8 Stimmen beantragte sie, der Standesinitiative
des Kantons St. Gallen für die Aufhebung der Verjährungsfrist für lebenslange Strafen
keine Folge zu geben. Die Kommissionsminderheit plädierte für Folgegeben und verwies
auf die angenommene Unverjährbarkeitsinitiative, mit der die Stimmbevölkerung
bekräftigt habe, dass die allerschlimmsten Straftaten nicht verjähren sollten. Der
Nationalrat zeigte sich in der Frage in der Sommersession 2021 gespalten: Äusserst
knapp – mit 90 zu 89 Stimmen bei 10 Enthaltungen – folgte er dem Minderheitsantrag
und gab der Initiative Folge. Dafür sprach sich mehrheitlich das bürgerliche Lager aus,
während auf der links-grünen Ratsseite die Ablehnung überwog. 36

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.06.2021
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der Tessiner
Standesinitiative zur Überprüfung der Strafrahmen für Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte zum dritten Mal um weitere zwei Jahre. Das Anliegen sei
Gegenstand der laufenden Differenzbereinigung im Entwurf zur
Strafrahmenharmonisierung; deren Ergebnis soll abgewartet werden, bevor mit der
Standesinitiative weiter verfahren wird, erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der
zuständigen RK-SR. 37

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

In der Herbstsession 2021 verlängerte der Ständerat die Behandlungsfrist der Genfer
Standesinitiative zur Neudefinition des Rechtsbegriffes der Vergewaltigung im
Strafgesetzbuch erneut um zwei Jahre. Das Anliegen sei Gegenstand der laufenden
Revision des Sexualstrafrechts; deren Abschluss soll abgewartet werden, bevor mit der
Standesinitiative weiter verfahren wird, erklärte Beat Rieder (mitte, VS) als Sprecher der
zuständigen RK-SR. 38

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.09.2021
KARIN FRICK

Mit der Umsetzung der Lanzarote-Konvention und der laufenden Revision des StGB im
Zuge der Strafrahmenharmonisierung sei dem Anliegen der St. Galler Standesinitiative,
den Strafrahmen für Gewaltdarstellungen und die Herstellung von Kinderpornografie
zu erhöhen, bereits Rechnung getragen worden, befand die RK-SR im August 2021.
Mangels Bedarf für einen gesonderten Erlassentwurf beantragte sie ihrem Rat
einstimmig, der seit zehn Jahren sistierten Standesinitiative keine Folge zu geben. Der
Ständerat folgte diesem Antrag in der darauffolgenden Herbstsession stillschweigend. 39

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.09.2021
KARIN FRICK

Mit derselben Begründung wie ein Jahr zuvor der Ständerat lehnte in der Herbstsession
2021 auch der Nationalrat die Tessiner Standesinitiative für die Erhöhung des
Strafmasses bei Delikten gegen die sexuelle Integrität ab: Der betreffende Strafrahmen
sei im Zuge der laufenden Revision des Sexualstrafrechts zu prüfen und gegebenenfalls
anzupassen. Eine SVP-Minderheit beantragte Folgegeben, um ein «deutliches Zeichen»
für den Schutz vor sexuellen Übergriffen zu setzen, wie Andrea Geissbühler (svp, BE)
ausführte, unterlag mit 123 zu 55 Stimmen bei 2 Enthaltungen aber deutlich. Die
Initiative war damit erledigt. 40

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.09.2021
KARIN FRICK
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Im November 2021 beriet die RK-NR die St. Galler Standesinitiative betreffend eine
Erhöhung des Strafrahmens für die Herstellung von Kinderpornografie und für
Gewaltdarstellungen. Da in der Zwischenzeit die Höchststrafe für die Herstellung von
Kinderpornografie im Rahmen der Lanzarote-Konvention angepasst worden und der
Tatbestand der Gewaltdarstellung Gegenstand der Harmonisierung der Strafrahmen
gewesen war, sah die Kommission keinen Bedarf mehr für einen separaten
Erlassentwurf. Der Nationalrat sah dies als Zweitrat gleich und gab der Standesinitiative
in der Wintersession 2021 keine Folge, womit das Geschäft erledigt war. 41

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
CATALINA SCHMID

Im November 2020 äusserte der Kanton Genf mittels Standesinitiative die Forderung,
eine Revision des Sexualstrafrechts vorzunehmen. Konkret müssten die Bestimmungen
des Sexualstrafrechts so geändert werden, dass die Verletzung der sexuellen Integrität
bereits beim fehlenden Einverständnis ansetze, die beiden Tatbestandsmerkmale der
Gewalt und Drohung gestrichen und ein Straftatbestand der sexuellen Belästigung
geschaffen werde. Die strafrechtliche Ahndung sexueller Gewalt und Belästigung sei ein
öffentliches Interesse und dürfe nicht vernachlässigt werden, damit solches Verhalten
nicht ungestraft bleibe. Obschon die Schweiz 2018 mit der Ratifizierung der Istanbul-
Konvention den richtigen Weg eingeschlagen habe, setze das Schweizer Strafrecht –
anders als in der Konvention vorgesehen – noch immer das Tatbestandsmerkmal der
Unfähigkeit zum Widerstand voraus. Dies führe dazu, dass von den 22 Prozent der
Frauen, welche in ihrem Leben bereits Opfer von Eingriffen in die sexuelle Integrität
geworden seien, dies nur 8 Prozent der Polizei meldeten. Ein nicht vorliegendes
Einverständnis müsse zur Erfüllung dieses Tatbestands allerdings ausreichen, so der
Kanton. 
Die RK-SR beantragte ihrem Rat im November 2021 einstimmig, der Standesinitiative
keine Folge zu geben. In ihrem Bericht begründete sie dies damit, dass sie auf Basis der
abgeschlossenen Vernehmlassung zur Sexualstrafrechtsrevision bereits einen Entwurf
ausarbeite und es als wenig sinnvoll erachte, parallel noch weitere Anpassungen in
diesem Bereich vorzunehmen. Kommissionssprecher Beat Rieder (mitte, VS) fügte im
Ratsplenum an, dass das Anliegen sicherlich in der zu erwartenden kontroversen
Debatte über die Revision des Sexualstrafrechts zur Diskussion kommen werde. Die
Kantonskammer folgte dem Antrag ihrer Kommission stillschweigend und gab der
Standesinitiative in der Wintersession 2021 keine Folge. 42

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
CATALINA SCHMID

Nachdem die Räte unterschiedliche Urteile über die Unterstützungswürdigkeit der St.
Galler Standesinitiative für die Aufhebung der Verjährungsfrist für die schwersten
Verbrechen gefällt hatten, prüfte die RK-SR das Anliegen im Oktober 2021 zum zweiten
Mal. Sie blieb bei ihrem Standpunkt und empfahl die Initiative mit 8 zu 5 Stimmen ein
zweites Mal zur Ablehnung, während die Minderheit wiederum Folgegeben beantragte.
Im Ständeratsplenum in der Wintersession 2021 schloss Minderheitssprecher Daniel
Jositsch (sp, ZH) sein Votum mit der Feststellung, dass die Zeit heute auf der Seite der
Mörderinnen und Mörder sei; die Standesinitiative wolle dagegen, dass die Zeit auf der
Seite der Opfer sei. Auf der Gegenseite argumentierte Beat Rieder (mitte, VS), es sei ein
«Märchen, dass Cold Cases nach dreissig, vierzig Jahren aufgeklärt werden könnten».
Mathias Zopfi (gp, GL) fügte an, es sei fast unmöglich, nach so langer Zeit einen Mord zu
beweisen, weil es für die Qualifizierung einer Tötung als Mord eine Absicht, ein Motiv
brauche, was mit einer DNA-Spur nicht nachgewiesen werden könne. Am Ende einer
engagierten Debatte gab die Ständekammer der Standesinitiative mit 21 zu 20 Stimmen
knapp Folge. Die zuständige Kommission wird nun eine entsprechende Gesetzesvorlage
ausarbeiten. 43

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
KARIN FRICK
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Grundrechte

Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung wird nicht als Straftatbestand
aufgenommen. Einer entsprechenden Standesinitiative des Kantons Basel-Land wurde
2014 auch vom Nationalrat keine Folge gegeben, da kein Handlungsbedarf ausgemacht
wurde. Die Befürworter eines dem Rassendiskriminierungsverbot analogen, explizit
strafrechtlichen Verbots der Diskriminierung von Behinderten unterlagen mit 45 zu 121
Stimmen bei 15 Enthaltungen. Der Vorstoss war durch eine kritisierte Plakatkampagne
des Bundesamtes für Sozialversicherungen Ende 2009 ausgelöst worden. 44

STANDESINITIATIVE
DATUM: 02.06.2014
NADJA ACKERMANN

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 45

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
SARAH KUHN

Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 46

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
SARAH KUHN

1) AB SR, 2015, S. 1321 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 27.10.15; Medienmitteilung SiK-NR vom 26.01.16
2) AB NR, 2016, S. 323 ff.; AB SR, 2015, S. 1321 ff.; AB SR, 2016, S. 796 f.; Kommissionsbericht FK-NR vom 18.02.2016;
Kommissionsbericht FK-SR vom 10.11.2015; Kommissionsbericht FK-SR vom 19.05.2016
3) AB NR, 2017, S. 2145 ff.; AB SR, 2017, S. 569 ff.; Kommissionsbericht SiK-NR vom 10.10.17; Kommissionsbericht SiK-SR vom
18.08.2017; Medienmitteilung SiK-NR vom 05.07.16
4) Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (15.301); Kommissionsbericht SiK-NR vom 9.4.18 (17.311)
5) AB NR, 2018, S. 1646 ff.
6) AB SR, 2018, S. 762 ff.; Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018 (17.318); Kommissionsbericht SiK-SR vom 13.08.2018
(18.307); Medienmitteilung SiK-NR vom 9.10.18
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